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Teil 1

Einleitung

Über denBildschirm desHandys flimmert einVideo. Zu sehen ist eine junge Frau,
die voller Begeisterung über ihre letzte Reise spricht. Besonders das von ihr be-
wohnte Hotel habe sich als echter Geheimtipp herausgestellt, ruhig, aber dennoch
zentral gelegen, exzellentes Essen und zuvorkommender Service. Die Begeisterung
der Zuschauenden steigt mit jedem Wort der Berichtenden. Notizzettel werden be-
reits gezückt, Suchmaschinen geöffnet und Hotel-Buchungs-Portale nach dem be-
sagten Hotel durchsucht. Doch so schnell wie die Begeisterung entflammte, so
schnell erlischt sie wieder, als die Schwärmende erwähnt, wie dankbar sie sei, vom
Inhaber des Hotels zu dieser Reise eingeladen worden zu sein. Die scheinbar gut
gemeinte Empfehlung bekommt einen faden Beigeschmack. Der Grund: Bei den
Aussagen handelt es sich in Wahrheit nicht um eine Empfehlung, sondern um
Werbung.1

Werbung unterscheidet sich grundlegend von einer Empfehlung.2 Die Motivlage
des Senders der Botschaft ist eine völlig andere. Während der Empfehlende aus
uneigennütziger Überzeugung von einem Produkt oder einer Dienstleistung be-
richtet, tritt der Werbende aus wirtschaftlichem Eigeninteresse an den Konsumenten
heran. In Kenntnis dessen vertrauen Verbraucher Empfehlungen weitaus mehr als
Werbung; letztere hinterfragen sie bedeutend kritischer. Vor diesem Hintergrund
haben Werbetreibende ein starkes Interesse daran, den Werbecharakter ihrer Bot-
schaften nicht unmittelbar zu Tage treten zu lassen. Diametral dazu verhält sich das
Interesse des Konsumenten: Dieser möchte die Intention einer Aussage kennen, um
diese richtig einordnen und bewerten zu können. Die sachgerechte Auflösung des
Zielkonflikts zwischen dem Interesse der Werbenden an einer möglichst effektiven
Werbegestaltung und dem Interesse der Verbraucher an Transparenz beschäftigt den
Gesetzgeber, die Gerichte und die Rechtswissenschaft seit jeher. Mit dem Boom
sozialer Netzwerke steht zunehmend die Werbung durch sog. Influencer, wie sie
eingangs beispielhaft skizziert wurde, im Fokus.

Influencer sind Personen, denen aufgrund ihres Engagements auf Internet-
Plattformen wie Instagram die Möglichkeit zukommt eine große Anzahl an Men-
schen zu erreichen und mit ihren Botschaften zu beeinflussen.3 Innerhalb ihrer

1 Ein vergleichbares Beispiel findet sich bei Ruess/Bredies, WRP 2020, 18.
2 Ruess/Bredies, WRP 2020, 18.
3 Mach, WRP 2018, 1166, 1167; Henning-Bodewig, WRP 2017, 1415; Lettmann, GRUR

2018, 1206, 1209.



Kanäle widmen sie sich verschiedenen Themen, bevorzugt im Bereich Mode,
Beauty, Fitness und Lifestyle, und teilen ihre (vermeintlich) persönlichen Erfah-
rungen und Ansichten mit ihrer sog. Community. Dabei gewähren sie nicht selten
mehr oder weniger private Einblicke in ihren Alltag und treten in direkten Dialog mit
ihren Followern. So entsteht das Bild einer authentischen, glaubwürdigen Person, der
insbesondere auch hinsichtlich etwaiger (Kauf-)Empfehlungen nahezu blind vertraut
wird. Dies machen sich Unternehmen im Rahmen des sog. Influencer-Marketings
zunutze, indem sie besonders Influencer mit einer hohen Reichweite zu Marketing-
und Kommunikationszwecken einsetzen.4 Dabei erfolgt eine gezielte Anknüpfung
an das Vertrauen, das dem Influencer von seiner Community entgegengebracht wird,
um auf dieser Grundlage die Wertigkeit und Glaubwürdigkeit der eigenen Werbe-
botschaft zu steigern.5 So soll die gezielte Inszenierung und Vermarktung vonWaren
und Dienstleistungen insbesondere nicht als solche wahrgenommen, sondern im
Idealfall als gut gemeinte Empfehlung eines „Freundes“ oder zumindest eines un-
abhängigen Dritten empfunden werden. Inzwischen gehört es für viele Influencer
zum Alltagsgeschäft, innerhalb ihrer Kanäle neben der Kreation ihres eigenen sog.
Contents gezielt Produkte zu bewerben. Das Influencing hat sich für Influencer zu
einem einträglichen Geschäftsmodell und für Unternehmen zu einer erfolgreichen
Werbe-Strategie entwickelt.

Einst als „Wilder Westen des Werbens“6 bezeichnet, spielten lauterkeits- und
medienrechtliche Kennzeichnungspflichten von Influencern in sozialen Netzwerken
lange Zeit kaum bis überhaupt keine Rolle. Mit den ersten Gerichtsentscheidungen
zu diesem Thema wandelte sich dieses Bild schlagartig.7 Sie sorgten nicht nur für
einen großen Aufschrei in der Influencer-Szene, sondern stießen zugleich eine
lebhafte Debatte in der rechtswissenschaftlichen Literatur an.8 Kontrovers diskutiert

4 Online Marketing.de – Lexikon, Influencer-Marketing, URL: https://onlinemarketing.de/
lexikon/definition-influencer-marketing (zuletzt aufgerufen am 24.05.2024); Lehmann, WRP
2017, 772 f.; Mach, WRP 2018, 1166, 1167.

5 Online Marketing.de – Lexikon, Influencer-Marketing, URL: https://onlinemarketing.de/
lexikon/definition-influencer-marketing (zuletzt aufgerufen am 24.05.2024); Lehmann, WRP
2017, 772 f.; Lettmann, GRUR 2018, 1206, 1209; Mach, WRP 2018, 1166, 1167.

6 Vgl. „#ICH BIN KÄUFLICH“, manager magazin v. 25.08.2017; siehe auch Henning-
Bodewig, WRP 2017, 1415.

7 Erste größere Aufmerksamkeit weckten die Entscheidungen des LG Berlin v. 24.05.2018
– 52 O 101/18, MMR 2018, 543 gegenüber der Influencerin Vreni Frost, des LG Karlsruhe v.
21.03.2019 – 13 O 38/18 KfH, MMR 2019, 329 gegenüber der Influencerin Pamela Reif
sowie des LG München I v. 29.04.2019 – 4 HK O 14312/18, WRP 2019, 931 gegenüber der
Influencerin Cathy Hummels.

8 Siehe nur Henning-Bodewig, WRP 2017, 1415 ff.; Mallick/Weller, WRP 2018, 155 ff.;
Schonhofen/Detmering, WRP 2018, 1171 ff.; Leeb/Maisch, ZUM 2019, 29 ff.; Radtke/Camen,
WRP 2020, 24 ff.; Ruess/Bredies, WRP 2020, 18 ff.; Köberlein, ZVertriebsR 2020, 221 ff.;
Timmermann/Berndt, WRP 2020, 996 ff.; Glöckner, NJW 2021, 3427 ff.; Alexander, ZUM
2022, 77 ff.; Fries, Influencer-Marketing, 2019; Alberts, Die rechtliche Bewertung der Tä-
tigkeit von Influencern unter besonderer Berücksichtigung werberechtlicher Problemstellun-
gen, 2021; Maatz, Influencer Marketing, 2021; Nadi, Die rechtlichen Anforderungen an die
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wurde insbesondere, ob eine werbliche Kennzeichnungspflicht auch dann besteht,
wenn Influencer die empfohlenen oder abgebildeten Produkte zuvor mit eigenen
Mitteln erworben hatten.9 Die diesbezüglich in Rechtsprechung und Literatur ver-
tretenen Auffassungen gingen weit auseinander und riefen gerade in Influencer-
Kreisen eine enorme Rechtsunsicherheit hervor. Diese gipfelte nicht selten in der
vorsorglichen Kennzeichnung sämtlicher Beiträge als Werbung, was die gesetzge-
berische Intention – Schutz der Verbraucher vor verdeckter Werbung – ebenso
konterkarierte wie die vollständige Abwesenheit werblicher Kennzeichnungen. Das
entstandene „Kennzeichnungs-Chaos“ rief letztlich den Gesetzgeber auf den Plan.
Am 28.05.2022 trat das Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbe-
werbs- und Gewerberecht vom 10. August 202110 in Kraft. Im Zuge dessen wurde
insbesondere die Vorschrift des § 5a Abs. 6 UWG a.F., die bis dato den absoluten
Mittelpunkt der Rechtsprechung zur Influencer-Werbung bildete,11 grundlegend
geändert. Auch der BGH hat inzwischen in seinen viel beachteten „Influencer-
Entscheidungen“ zur Kennzeichnungspflicht von Influencern Stellung genommen.12

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der werberechtlichen Behandlung des
Influencings. Den Gegenstand der Untersuchung bilden dabei die werblichen
Kennzeichnungspflichten. Konkret geht es um die Frage, ob Influencer ihre Beiträge
als Werbung zu kennzeichnen haben und wie diese Kennzeichnungspflicht im
Einzelnen umzusetzen ist. Den Rechtsrahmen der Betrachtung bilden sowohl das
Lauterkeits- als auch das Medienrecht. Grundlage ist die seit dem 28.05.2022
geltende Rechtslage, wobei die Unterschiede zum alten Recht und die daraus re-
sultierenden Abweichungen in der rechtlichen Behandlung aufgezeigt werden.
Insgesamt erfolgt eine kritische Würdigung der bisher in Rechtsprechung und Li-
teratur vertretenen Ansichten, unter besonderer Berücksichtigung der BGH-Recht-
sprechung. Ein besonderes Augenmerkwird dabei auf der Kennzeichnungspflicht im
Falle „selbstgekaufter“ Produkte liegen. In diesem Rahmen spielt neben der Frage,

Werbekennzeichnung im Influencer Marketing, 2022; Wuttke, Rechtsfragen des Influencer-
Marketings, 2022.

9 Vgl. etwa OLG Karlsruhe v. 09.09.2020 – 6 U 38/19, WRP 2020, 1467; OLG Hamburg
v. 02.07.2020 – 15 U 142/19, MMR 2020, 767; OLGMünchen v. 25.06.2020 – 29 U 2333/19,
GRUR 2020, 1096; OLG Braunschweig v. 13.05.2020 – 2 U 78/19, MMR 2020, 779; OLG
Frankfurt a.M. v. 23.10.2019 – 6 W 68/19, GRUR 2020, 208; KG v. 08.01.2019 – 5 U 83/18,
MMR 2019, 175.

10 Gesetz zur Stärkung des Verbraucherschutzes im Wettbewerbs- und Gewerberecht v.
10. August 2021, BGBl. 2021 Teil I Nr. 53.

11 Vgl. etwa BGH v. 13.01.2022 – I ZR 35/21, GRUR 2022, 490 – Influencer III; BGH v.
09.09.2021 – I ZR 90/20, WRP 2021, 1415 – Influencer I; OLG Köln v. 19.02.2021 – 6 U
103/20, WRP 2021, 523; OLG Karlsruhe v. 09.09.2020 – 6 U 38/19, WRP 2020, 1467; OLG
Frankfurt a.M. v. 23.10.2019 – 6 W 68/19, GRUR 2020, 208; KG v. 08.01.2019 – 5 U 83/18,
MMR 2019, 175; KG v. 17.10.2017 – 5 W 233/17, MMR 2018, 245; KG v. 11.10.2017 – 5 W
221/17, MMR 2018, 98; OLG Celle v. 08.06.2017 – 13 U 53/17, GRUR 2017, 1158.

12 Vgl. insbesondere BGH v. 09.09.2021 – I ZR 90/20, WRP 2021, 1415 – Influencer I;
BGH v. 09.09.2021 – I ZR 125/20, WRP 2021, 1429 Rn. 38 – Influencer II; BGH v. 13.01.
2022 – I ZR 35/21, GRUR 2022, 490 – Influencer III.
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